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Protokoll der Gemeindeversammlung vom 19. November 2024, 20:00 Uhr 
 

 

Ort:  Gemeindesaal Churwalden 
Anwesend:  124 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
Stimmenzähler: Beat Günther, Jan Lustenberger, Jon Plotke, Frieda Tscharner 
Vorsitz: Karin Niederberger, Gemeindepräsidentin 
Protokoll: Yvonne Bischofberger, Assistentin Gemeindeschreiber 
 

 
Die Gemeindepräsidentin Karin Niederberger heisst die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sowie Gäste 
recht herzlich willkommen. Für die heutige Gemeindeversammlung lässt sich Gemeindevorstandsmitglied Ma-
nuel Brugger aus beruflichen Gründen für die Versammlung entschuldigen. Infolge Krankheit musste sich Ge-
meindeschreiber Dario Friedli kurzfristig für die heutige Versammlung entschuldigen. Yvonne Bischofberger, 
Assistentin des Gemeindeschreibers, führt deshalb das Protokoll. Die Versammlung hat nichts dagegen einzu-
wenden. 
 
Im Anschluss eröffnet die Gemeindepräsidentin die Gemeindeversammlung formell. 
 
Aufgrund der Eingangskontrolle gibt die Vorsitzende die Anwesenheit von 124 stimmberechtigten Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürgern bekannt. Sie weist darauf hin, dass die nicht stimmberechtigten Gäste auf geson-
derte Sitzplätze im hintersten Saalbereich zugewiesen wurden. Diese dürfen nicht an der Diskussion teilnehmen 
und sind nicht stimmberechtigt.  
 
Als nicht stimmberechtigte Auskunftspersonen nehmen zu Traktandum 2 Dominik Rüegg (Planungsbüro Stauf-
fer & Studach AG) und Rechtsanwältin Caterina Ventrici teil. Auf Nachfrage der Präsidentin hat die Stimmbür-
gerschaft nichts dagegen einzuwenden. 
 
Die Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. 
 
://: Als Stimmenzähler werden von der Gemeindeversammlung Beat Günther, Jan Lustenberger, Jon Plotke und 

Frieda Tscharner, bestimmt. 
 
Anschliessend stellt die Präsidentin die folgende Traktandenliste zur Diskussion: 
 

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 18.06.2024 

2. Revision Ortsplanung Teil Siedlung 

3. Orientierungen 

4. Verschiedenes und Umfrage 
 
Beschluss: 
://: Die Versammlung genehmigt die vorgeschlagene Traktandenliste diskussionslos und einstimmig. 
 

 

01. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 18.06.2024 
 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2024 lag gestützt auf Art. 29 der Gemeindeverfassung 
vom 28. Juni 2024 bis 29. Juli 2024 in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Ferner konnte es auf der 
Webseite www.churwalden.ch eingesehen werden. 
Während der 30-tägigen Auflagefrist gemäss Art. 29 der Gemeindeverfassung ist eine Einsprache erhoben wor-
den.  verlangt eine Ergänzung (kursiv) zu seiner Wortmeldung unter dem Traktandum Nr. 5 «Ver-
schiedenes und Umfrage»: 
 

 bedankt sich im Namen aller Pradaschierer, dass die Umfahrungsstrasse endlich realisiert und er-
folgreich abgeschlossen wurde. Er verbindet diesen Dank mit der Hoffnung, dass diese Umfahrung ganzjährig be-
fahrbar sein wird.“ 
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Antrag: 

Der Gemeindevorstand beantragt, der vorgenannten Ergänzung des Protokolltextes zuzustimmen. 
 
Beschluss: 
://: Der beantragten Protokollergänzung wird mit einer Enthaltung zugestimmt. 
 

 

02. Revision Ortsplanung Teil Siedlung 
 
Die Vorsitzende führt einleitend in das Geschäft ein. Sie weist u.a. darauf hin, dass der Stimmbürgerschaft die 
heute zur Diskussion stehenden Unterlagen im Vorgang zu dieser Gemeindeversammlung öffentlich zur Einsicht 
auf dem Bauamt sowie Online zur Verfügung standen. Nach den einleitenden Ausführungen informiert Dominik 
Rüegg im Rahmen einer PowerPoint-Präsentation im Detail über das Geschäft. 
 
 
1. Anlass zur Planung 
 
1.1. Veränderte übergeordnete Rahmenbedingungen 
Seit der letzten Ortsplanungsrevision der Gemeinde Churwalden im Jahr 2012 haben sich die übergeordneten 
Rahmenbedingungen des Raumplanungsgesetzes massgeblich verändert. Mit der vom Schweizer Stimmvolk am 
3. März 2013 angenommenen Revision des Raumplanungsgesetzes wird der Fokus der Siedlungsentwicklung 
auf die bessere Nutzung des bestehenden Siedlungsgebietes gelegt. Die Ausdehnung der Siedlungen soll zu 
Gunsten des Kulturlandes vermieden werden.  
 
Nachdem der Kanton Graubünden seine Richtplanung und das kantonale Raumplanungsgesetz angepasst hat 
(2019) sind nun die Gemeinden gefordert, ihre Ortsplanungen an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Die 
Gemeinde Churwalden nimmt diese Anpassungen im Rahmen der vorliegenden «Teilrevision Siedlung» vor. Die 
inhaltlichen Schwerpunkte der Vorlage sind die Bauzonendimensionierung, Baulandmobilisierung, Ausgleich 
planungsbedingter Vorteile sowie verschiedene Anpassungen im Baugesetz. 
 

 
 
 
1.2. Ziele der Vorlage 
Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Teilrevision ist die Schaffung einer RPG1-konformen Ortsplanung. Erst 
durch diese Teilrevision verfügt die Gemeinde Churwalden wieder über eine den übergeordneten Vorgaben ent-
sprechende Ortsplanung. Das ist wichtig, damit für Bauherrschaften und die Behörden wieder Planungs- und 
Rechtssicherheit besteht und Projekte nicht blockiert werden. 
 
Die Baubehörde hat nun rund 10 Jahre Erfahrung mit dem neuen Baugesetz. Die Vorlage wird daher auch zum 
Anlass genommen, um das Baugesetz wo sinnvoll zu präzisieren oder anzupassen. 
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Die Vorlage verfolgt nachfolgende Hauptziele und trifft die dazu erforderlichen Massnahmen: 
a) Schaffen von Planungs- und Rechtssicherheit für Bauwillige und Behörden (vgl. Kap. 2.1) 
b) Sicherstellen von verfügbarem Bauland für Einheimische (vgl. Kap. 2.2) 
c) Voraussetzungen für das Gewerbe verbessern (vgl. Kap. 2.3) 
d) Vereinfachungen im Baubewilligungsverfahren und Reduktion von Überbauungshemmnissen (vgl. Kap. 2.4) 
 
 
1.3. Kommunales räumliches Leitbild (KRL) als «Richtschnur» für die Ortsplanungsrevision 
Zur Umsetzung der Vorgaben des RPG verlangt der revidierte kantonale Richtplan von den Gemeinden die Aus-
arbeitung eines «Kommunalen räumlichen Leitbilds». Mit einem solchen Leitbild legen die Gemeinden ihre stra-
tegische Ausrichtung der Siedlungsentwicklung für die nächste Planungsperiode sowie die damit verbundenen 
zentralen Handlungsfelder fest. Die Gemeinde Churwalden hat im Rahmen eines separaten Prozesses ein ent-
sprechendes Leitbild erarbeitet und am 21.11.2019 beschlossen. Die vorliegende Ortsplanungsrevision orientiert 
sich an den Vorgaben des Leitbildes und setzt darin enthaltene Strategien grundeigentümerverbindlich um. 
 
 
2. Wesentliche Inhalte der Vorlage 
 
2.1 Schaffen von Planungs- und Rechtssicherheit für Bauwillige und Behörden 
 
Übergeordnete Vorgaben mit Augenmass umsetzen 
Die Ortsplanung Churwalden wird an die neuen Vorgaben von Bund und Kanton angepasst. Dies umfasst die 
Anpassung der Bauzonengrösse, die Umsetzung von Massnahmen zur besseren Nutzung der vorhandenen Re-
serven (Innenentwicklung) und die Regelung der Mehrwertabgabe. Durch die revidierte Ortsplanung kann an-
schliessend auch die geltende Planungszone wieder aufgehoben werden. Solange keine rechtskonforme Orts-
planung geschaffen wurde, besteht eine Rechtsunsicherheit und Projekte können behindert werden. Der Ge-
meindevorstand setzt die übergeordneten Vorgaben mit Augenmass um, indem er die örtlichen Gegebenheiten 
berücksichtigt und den zustehenden Handlungsspielraum so weit als möglich ausnützt. 
 
Bauzonengrösse dem Bedarf der nächsten 15 Jahre anpassen 
Die Gemeinde Churwalden verfügt gemäss kantonalem Richtplan Siedlung über zu grosse Bauzonenreserven. 
Das heisst, dass die Bauzone heute grösser ist, als innert der nächsten 15 Jahre benötigt wird. Konkret reichen 
die heute vorhandenen Bauzonenreserven in der Gemeinde für rund 500 zusätzliche EinwohnerInnen. Demge-
genüber prognostiziert der Kanton eine Abnahme der Bevölkerungszahl in Churwalden um rund 100 Einwohner 
innerhalb der nächsten 15 Jahre. Die Gemeinde ist darum von Gesetzes wegen verpflichtet, ihre Bauzone zu 
verkleinern (Art. 15 Abs. 2 RPG). 
 
Aus Sicht des Gemeindevorstandes ist innerhalb der nächsten 15 Jahre entgegen der kantonalen Bevölkerungs-
prognose nicht von einer rückläufigen Bevölkerungszahl auszugehen. Dafür sprechen verschiedene Gründe, wie 
beispielsweise: 
 
­ Churwalden ist Teil der Agglomeration Chur und sowohl mit dem öffentlichen Verkehr als auch mit dem 

Individualverkehr sehr gut an die Stadt Chur und die Agglomeration angeschlossen. 

­ In den letzten Jahren wurde stetig in die Verbesserung der Infrastruktur, Versorgung und Siedlungserneue-
rung investiert. 

­ Es besteht eine hohe Nachfrage nach Wohnraum, dies zeigen verschiedene Neubauprojekte für Mehrfami-
lienhausbauten. 

­ Die Hotellerie investiert in Neubauten und Erweiterungen  

­ Die Gemeinde sieht konsequente Mobilisierungsmassnahmen für Bauland vor, sodass dieses auch effektiv 
für eine Überbauung zur Verfügung steht.  

­ Die Baulandpreise in der Gemeinde sind im Quervergleich mit anderen Gemeinden in der Umgebung und 
der Region verhältnismässig tief. 

 
Viele dieser Entwicklungen erfolgten erst in den vergangenen rund 5 Jahren. Die Gemeinde geht davon aus, dass 
sich die positiven Effekte dieser Entwicklung in den nächsten Jahren in Form von zusätzlichen Einwohnern zei-
gen wird. Die Gemeinde erachtet daher die Annahme einer Bevölkerungszunahme als realistisch. Die Ortspla-
nungsrevision wird daher auf eine positive Bevölkerungsentwicklung ausgelegt.  
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Dennoch ist eine Reduktion der Bauzone vorzunehmen, wobei diese klar geringer ausfällt als vom Kanton gefor-
dert. 
 
Bauzonenreduktion auf das erforderliche Minimum beschränken 
Im Interesse eines genügenden Angebotes an Bauland wird die Reduktion der Bauzone in vorliegender Revision 
so gering als möglich gehalten. Gemäss Rückmeldung des Kantons im Rahmen des Vorprüfungsverfahrens wä-
ren noch weitergehende Bauzonenreduktionen erforderlich. Der Gemeindevorstand verzichtet jedoch auf wei-
tere Reduktionen und wird dies gegenüber dem Kanton im Rahmen des bevorstehenden Genehmigungsverfah-
rens begründen. Die vorgenommenen Bauzonenreduktionen erfolgten nach einheitlichen Kriterien und betref-
fen v.a. Bauzonen am Siedlungsrand oder an peripheren Lagen.  
 
Ablösung der Planungszone durch konkrete Planung 
Die Gemeinde bestimmt mit dieser Planung aktiv, wie die verbleibenden Bauplätze auf dem Gemeindegebiet 
verteilt sind. Damit wird gewährleistet, dass wichtige Entwicklungsschwerpunkte und zentrale Lagen künftig 
für eine Überbauung zur Verfügung stehen. Diese konkrete Planung löst schliesslich die heute geltende, gene-
relle Planungszone ab. Aus Sicht des Gemeindevorstandes ist es von zentraler Bedeutung, dass die Gemeinde 
hier innerhalb ihres zustehenden Ermessensspielraumes selber über die Gemeindeentwicklung bestimmen 
kann. Dies wird mit vorliegender Revision erreicht.  
 
 
2.2 Sicherstellen von verfügbarem Bauland für Einheimische 
 
Bauplätze aktivieren 
Um die angestrebte, positive Bevölkerungsentwicklung auch zu ermöglichen ist es von hoher Wichtigkeit, dass 
die Bauplätze in den nächsten Jahren auch tatsächlich für eine Überbauung zur Verfügung stehen und nicht 
gehortet werden. Für sämtliche Bauplätze werden daher Massnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit ge-
troffen. Konkret handelt es sich um eine Bauverpflichtung gemäss kantonalem Raumplanungsgesetz. Werden 
solche Bauzonenreserven nicht innerhalb der festgelegten Frist (8 Jahre + 2 Jahre Nachfrist) überbaut, kann die 
Gemeinde unter gegebenen Voraussetzungen ein Kaufrecht ausüben, um das Land an Bauwillige weiterzuge-
ben. Die Gemeinde Churwalden hat entsprechende Regelungen bereits im Jahr 2012 eingeführt und ergänzt 
diese nun in vorliegender Vorlage. 
 
Mindestausnützung sicherstellen 
Das Bauland soll möglichst effizient genutzt bzw. überbaut werden. Auf einer grösseren Parzelle ist beispiels-
weise ein Gebäude so zu platzieren, dass später noch ein zweites Gebäude erstellt werden kann. Oder es sind in 
einer Bauzone mit hoher Ausnützung (z.B. Wohnzone 3) auch effektiv Mehrfamilienhäuser zu erstellen und nicht 
«nur» Einfamilienhäuser. Aufgrund der begrenzten Anzahl Bauplätze ist eine gute Ausnützung umso wichtiger. 
Zu diesem Zweck wird im Baugesetz eine Mindestausnützung von 80 % der zulässigen Ausnützungsziffer vor-
gesehen. Bauvorhaben müssen diese Mindestausnützung erreichen oder es ist durch die Bauherrschaft im Bau-
gesuch aufzuzeigen, wie die Ausnützung später realisiert werden kann. 
 
Gezielte Umzonungen zwecks besserer Nutzung 
Verschiedene Areale werden im Rahmen der vorliegenden Revision einer anderen Nutzungszone zugewiesen. 
Beispielsweise werden die beiden alten Postliegenschaften in Churwalden und Parpan von der heutigen Zone 
für öffentliche Bauten und Anlagen neu der Kernzone zugewiesen. Dies ist eine erhebliche Aufwertung dieser 
Parzellen und ermöglicht eine Überbauung mit Wohn- und Gewerbenutzung. Dies fördert Wohnraum an zent-
ralen, gut erschlossenen Lagen. 
 
 
2.3 Voraussetzungen für das Gewerbe verbessern 
 
Zusätzliche Gewerbezonen 
Durch gezielte Ein- und Umzonungen werden zusätzliche Gewerbezonen geschaffen. In den Gebieten Parzutt 
Churwalden, Meiersboden und Pala Malix werden Umzonungen zugunsten von gewerblichen Nutzungen vor-
genommen. In Parzutt werden zusätzlich Massnahmen zur optimalen Ausnützung sowie Massnahmen zur Si-
cherung der Verfügbarkeit der Gewerbezone vorgesehen. Im Bereich Furnersch Hus Churwalden wird eine zu-
sätzliche Gewerbezone eingezont.  
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Möglichkeiten für Wohnnutzungen in Gewerbegebieten erweitern 
Sowohl in der Gewerbemischzone als auch in der Gewerbezone sollen in einem untergeordneten Umfang auch 
Wohnungen, beispielsweise für das Personal der Betriebe oder anderweitiger Wohnraum, realisierbar sein. Das 
Baugesetz wird dahingehend angepasst, dass in der Gewerbemischzone bis zu 40 % Wohnraum möglich ist 
(auch nicht betriebsgebundener Wohnraum), in der reinen Gewerbezone maximal 20 %. Die Anteilsregelung 
stellt sicher, dass das Gewerbe nicht durch Wohnnutzung verdrängt wird, sondern von der Wohnnutzung profi-
tiert. Das neue Baugesetz ermöglicht damit mehr Wohnraum in diesen Zonen als bisher.  
 
Verzicht auf Ausnützungsbeschränkung 
In den Gewerbezonen und den Gewerbemischzonen wird weiterhin auf die Beschränkung der Ausnützung ver-
zichtet. Innerhalb der Gewerbezonen besteht zudem keine Beschränkung der Gebäudelängen. Damit wird der 
maximal mögliche Spielraum eingeräumt, um entsprechend den betrieblichen Erfordernissen Bauten und Anla-
gen in diesen Zonen zu erstellen. Bei den Gewerbezonen handelt es sich im Gegensatz zu den Wohnzonen um 
wenig empfindliche Nutzungen, weshalb ein Verzicht auf die Ausnützungsziffer im Interesse der gewerblichen 
Nutzung vertretbar ist. 
 
 
2.4 Vereinfachungen im Baubewilligungsverfahren und Reduktion von Überbauungshemmnissen 
 
Effizientere Abläufe dank klarer Kompetenzregelung 
Kleinere Bauvorhaben können mit dem neuen Baugesetz durch den Departementsvorsteher oder den Bauamts-
leiter behandelt werden und müssen nicht bis zum Gemeindevorstand. Weiter wird die Rolle der Baukommission 
im Baugesetz präzisiert – sie prüft die Baugesuche umfassend und stellt der Baubehörde Antrag. Mit diesen 
Massnahmen werden insbesondere kleinere Vorhaben im Bewilligungsprozess vereinfacht. 
 
Verzicht auf Bauberatungspflicht / Gestaltungsberatung 
Auf die bisherige Bau- bzw. Gestaltungsberatungspflicht wird im neuen Baugesetz verzichtet. Diese galt bisher 
beispielsweise in den Kernzonen. In der Regel prüft und beurteilt somit neu die Baukommission und die Baube-
hörde die Baugesuche hinsichtlich der Erfüllung der gestalterischen Vorgaben. Die Baukommission kann im Be-
darfsfall auf externe Fachleute zurückgreifen für rechtliche, gestalterische oder energetische Fragestellungen 
im Zusammenhang mit Bauvorhaben. 
 
Gewährleistung von notwendigen Baustelleninstallationen 
Bei Bauvorhaben kann es vorkommen, dass Nachbargrundstücke beansprucht werden müssen, beispielsweise 
für die Baustellenzufahrt oder andere Baustelleneinrichtungen. Bisher haben diesbezügliche Bestimmungen im 
Baugesetz gefehlt, was im Einzelfall zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Realisierung von Bauvorhaben füh-
ren kann. Neu wird eine Bestimmung ins Baugesetz aufgenommen, welche den rechtlichen Rahmen für die tem-
poräre Beanspruchung von Drittgrundstücken gewährleistet.  
 
 
2.5 Weitere Aspekte 
 
Einnahmen durch Mehrwertabschöpfung 
Das übergeordnete Recht verlangt, dass die Gemeinden den Ausgleich von planungsbedingten Mehrwerten re-
geln. D.h. wenn GrundeigentümerInnen durch eine planerische Massnahme eine erhebliche Aufwertung ihres 
Landes erfahren, soll ein Teil dieses Mehrwertes der Öffentlichkeit zu Gute kommen. Der Gemeindevorstand 
schlägt eine umfassende Regelung der Mehrwertabgabe im neuen Baugesetz vor. Nebst Einzonungen unterlie-
gen demnach auch weitere Massnahmen (z.B. die Umzonung einer Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in 
die Kernzone) der Mehrwertabgabe. Aus Sicht der Gemeinde ist dieser Mehrwertausgleich gerechtfertigt, zumal 
die GrundeigentümerInnen von einem erheblich höheren Landwert profitieren. Die Einnahmen aus der Mehr-
wertabschöpfung sind zweckgebunden und können beispielsweise zur Förderung von Erstwohnraum verwen-
det werden (Art. 12c im neuen Baugesetz).  
 
 
3. Berücksichtigung der Mitwirkung der Bevölkerung 
Der Gemeindevorstand hat von Anfang an umfassend über die vorliegende Ortsplanungsrevision informiert und 
die Betroffenen miteinbezogen. Dies durch Informationsanlässe, zahlreiche persönliche Gespräche und der 
Möglichkeit für schriftliche Stellungnahmen. Die Bevölkerung hatte über verschiedene Kanäle die Möglichkeit, 
sich mit der vorliegenden Revision auseinanderzusetzen und Vorschläge einzubringen. Es wurden insgesamt 3  
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Mitwirkungsauflagen durchgeführt. Bei den Mitwirkungsauflagen sind zahlreiche Anträge eingegangen, was 
das Interesse der Bevölkerung an der vorliegenden Revision widerspiegelt. 
 
Die Planungskommission und der Gemeindevorstand haben sich intensiv mit den eingebrachten Vorschlägen 
und Einwendungen auseinandergesetzt. Die Teilrevision wurde aufgrund der Ergebnisse der Mitwirkung in Teil-
bereichen umfassend überarbeitet. Eine Zusammenfassung der Mitwirkungsergebnisse kann aus dem Pla-
nungs- und Mitwirkungsbericht entnommen werden. 
 
 
4. Verfahrensablauf 
Die vorliegende Teilrevision wurde durch die Planungskommission und den Gemeindevorstand erarbeitet. Die 
Anliegen aus der Bevölkerung wurden im Rahmen der Mitwirkung ermittelt und soweit möglich in die Planung 
aufgenommen. Folgende Verfahrensschritte wurden durchgeführt: 
 
Ablauf 
Abschluss KRL      November 2019 
Grundlagen- und Analysephase    Januar – März 2020 
Erarbeitung Entwurf Pläne und Gesetz   April – September 2020 
Beratung in der Planungskommission   April – September 2020 
Überarbeitung aufgrund Sitzungen Kommission  Oktober – Dez. 2020 
Kantonale Vorprüfung     Februar – Juli 2021 
Bereinigung nach Vorprüfung    August – Nov. 2021 
Informationsveranstaltung    31. März 2022 
1. Mitwirkungsauflage     4. April – 3. Mai 2022 
Auswertung, Beantwortung / Bereinigung   bis Ende März 2023 
2. Mitwirkungsauflage     31. März – 1. Mai 2023 
Informationsveranstaltung    27. August 2024 
3. Mitwirkungsauflage (nur Teil Baugesetz)  5. Aug. – 20. Sept. 2024 
Gemeindeversammlung     19. November 2024 
 
Organisation 
 

 
 
 
Gestützt darauf werden der Stimmbürgerschaft die heute zur Beschlussfassung vorliegenden Planungsmittel 
und baugesetzlichen Grundlagen einzeln vorgestellt und zur Diskussion gestellt. 
 
 
Baugesetz: 
Die Präsidentin führt Artikel für Artikel durch das Baugesetz.  
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Anträge und Beschlüsse werden während der Behandlung des Baugesetzes wie folgt gestellt und beschlossen: 
 
Baugesetz, Artikel 10: 

 beantragt der Versammlung, den Artikel 10 ersatzlos zu streichen. Er begründet dies damit, dass 
dieser Punkt bereits im Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden (KRG) im Art. 85 Abs. 3 geregelt wird, 
welcher wie folgt lautet: «Die Gemeinden organisieren das Bauwesen so, dass ein fachlich kompetenter, wirk-
samer, zeitgerechter und koordinierter Vollzug gewährleistet ist.» Dem Gemeindevorstand wurden vorgängig 
139 gültige Unterschriften eingereicht, um diesen Artikel zu streichen. 
Dominik Rüegg erläutert, dass der Artikel 10 im Baugesetz (BG) den Artikel 85 im KRG präzisiert und der Ge-
meinde die Möglichkeit gibt, Fachpersonen, beispielsweise für Energienachweise und technische Fragen, hinzu-
zuziehen. Es handelt sich um einen Grundlagenartikel, welcher auch im Musterbaugesetz des Kantons Graubün-
den vorhanden ist und die meisten Gemeinden so umgesetzt haben. 
Caterina Ventrici ergänzt, dass mit diesem Artikel sichergestellt wird, dass Fachkräfte beigezogen werden kön-
nen. Im Kantonalen Recht ist geregelt, dass die Gemeinden die rechtliche Grundlage sicherstellen müssen, hier 
wird die entsprechende rechtliche Grundlage dafür geschaffen. 
Für  stellt sich die Frage in Bezug auf den Satz «Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten 
können gehen grundsätzlich zulasten der Bauherrschaft». Hier besteht ein Unterschied zum kantonalen Gesetz, 
da dieses keine solchen Kosten vorsieht. 
Caterina Ventrici erklärt, dass im Art. 96 des KRG geregelt ist, dass diese Verfahrenskosten zu Lasten der Bau-
herrschaft gehen. 
Aus Sicht von  muss der Art. 10 im BG gestrichen werden. Die Baubehörde bekommt ansonsten 
eine Freigabe immer einen externen Berater beiziehen zu können. Eine gewisse Notwendigkeit dafür kann im-
mer gefunden werden. Gemäss dem KRG kann trotzdem ein Fachberater hinzugezogen werden. Wird der Artikel 
10 im BG nicht gestrichen, wären alle weiteren Anpassungen im BG in Sachen Bauberater auch nicht nötig. 
 
Nach dieser Diskussion lässt die Präsidentin über den Antrag von  den Artikel 10 im Baugesetz zu 
streichen abstimmen. 
 
Beschluss: 
://: Die Versammlung beschliesst mit 84 Ja-Stimmen zu 27 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen den Art. 10 des 

Baugesetzes zu streichen. 
 
 
Baugesetz, Artikel 16: 

 stellt den Antrag, die Ausnutzungsziffern bei 3 Zonen (Dorfzone, Wohnzone 2 (0.5 auf 0.7) und 
3) um jeweils 0.2 zu erhöhen. Dies soll das verdichtete Bauen fördern, damit anstatt eines Zweifamilienhauses 
evtl. auch ein Dreifamilienhaus erstellt werden kann. 
Dominik Rüegg nimmt einzeln zu den Änderungen der drei Zonen Stellung. Die Abstimmung erfolgt ebenfalls 
einzeln pro Zone. 
 
Wohnzone W2: 
Dominik Rüegg erläutert die Ausnutzungsziffer. Es geht um das Verhältnis zwischen der Geschossfläche und der 
Landfläche. In der Wohnzone 2 (WZ 2) besteht heute eine Ausnutzungsziffer von maximal 0.5 und einem Mini-
mum von 0.4. Es besteht eine Verpflichtung, 80 % tatsächlich zu realisieren. Bei Ausnutzungsziffern über 0.6 
handelt es sich in der Regel um Mehrfamilienüberbauungen. Eine höher Ausnützung ist aufgrund der Abstände 
und Höhen nicht möglich. Anhand einer Visualisierung wird die Auswirkung des Bauvolumens aufgezeigt. In der 
WZ 2 ist eine Ausnutzungsziffer von maximal 0.6 möglich. Eine Ausnutzungsziffer über 0.6 ist aufgrund der Ab-
stände und Höhen von 2 Geschossen nicht mehr möglich. 
 
Beschluss: 
://: Die Antrag wird mit 75 Nein-Stimmen zu 23 Ja-Stimmen und 22 Enthaltungen abgelehnt. 
 
 
Dorfzone: 
Gemäss Dominik Rüegg beträgt die Ausnutzungsziffer in der Dorfzone heute 0.6. Die maximale Fassasdenhöhe 
beträgt 8 Meter. Das entspricht knapp 3 Geschossen. Die Ausnützungsziffer geht im Grundsatz mit den Geschos-
sen auf. Bei einer Erhöhung um 0.2 müssen sicher 3 Vollgeschosse realisiert werden um die Ausnützung abzu-
holen. Heute hat es in der Dorfzone auch Einfamilienhäuser. Aufgrund der Mindestausnützung müssten bei ei-
ner Erhöhung um 0.2 künftig grössere Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser gebaut werden.  
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Beschluss: 
://: Die Antrag wird mit 70 Nein-Stimmen zu 30 Ja-Stimmen und 22 Enthaltungen abgelehnt. 
 
 
Wohnzone W3: 
Dominik Rüegg informiert die Versammlung über den Einfluss der Erhöhung der Ausnutzungsziffer in der Wohn-
zone 3 wie folgt: In der Wohnzone 3 haben die Gebäude heute 3 Geschosse und eine Fassadenhöhe von 9 m. sie 
ist die dichteste Wohnzone in der Gemeinde, was einer Ausnutzungsziffer von 0.65 entspricht. Oft gibt es in 
diesen Zonen einen Quartierplan, bei welchem eine höhere Ausnützung und ein Höhenbonus möglich ist. Der 
Quartierplan hat Auswirkungen auf die Volumen und die Mindestausnützung.  
 
Beschluss: 
://: Die Antrag wird mit 70 Nein-Stimmen zu 34 Ja-Stimmen und 16 Enthaltungen abgelehnt. 
 
 
Baugesetz, Artikel 40: 

 stellt den Antrag den Artikel 40 Abs 4 nicht zu streichen, sondern wie folgt abzuändern «Die 
Beschneiung darf frühestens ab November erfolgen». 
 
Auf diesen Antrag erfolgen keine weiteren Ausführungen oder Diskussionen. 
 
Beschluss: 
://: Die Versammlung beschliesst mit 101 Ja-Stimmen zu 11 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen den Art. 40 Abs. 

4 beizubehalten und gemäss dem Antrag von  anzupassen. 
 
 
Baugesetz, Artikel 48: 

 beantragt den Artikel 48 zu streichen, da hier ein einzelnes Projekt hervorgehoben wird. Die 
Gemeinde hat noch weitere Plätze, welche auch aufgeführt werden könnten. 
Dominik Rüegg erläutert, dass es sich beim Artikel 48 um einen bestehenden Artikel handelt, welcher nicht ver-
ändert wurde. Der Artikel war bereits im alten Gesetz von Parpan vorhanden. Mit dem Artikel ist kein Projekt 
verankert. Der Artikel enthält Ausführungen was man mit diesem Platz erreichen könnte. 

 erkundigt sich, wieso der GVO den Artikel belassen möchte. Die Präsidentin erläutert, dass der 
Gemeindevorstand kein Änderungsantrag gemacht hat. Der Artikel soll behalten bleiben. 
 
Beschluss: 
://: Die Antrag zur Streichung des Artikels 48 wird mit 42 Nein-Stimmen zu 38 Ja-Stimmen und 36 Enthaltungen 

abgelehnt. 
 
 
Baugesetz, Artikel 76: 
Die Präsidentin informiert, dass im Entwurf des neuen Baugesetztes der letzte Satz des Art. 76 Abs. 3 «Der Ge-
meindevorstand zieht die Gestaltungsberatung bei.» gestrichen wird. Von der Versammlung werden keine Vo-
ten gegen diese Streichung erhoben. 
 
 
Nach der detaillierten Behandlung des Baugesetzes werden die Zonenpläne einzeln durchberaten. 
 
Zonenplan Passugg / Kreuz / Lax / Oberhus-Patnia-Egga: 
 
Parzelle 20522 

 bemerkt, dass die Parzelle 20522 einfach ausgezont wurde, obwohl ein Gebäude (Hundezwinger) 
darauf steht. Er beantragt, die Beibehaltung der Wohnzone W2 auf der Parzelle 20522.  
Dominik Rüegg erläutert, dass die Parzelle 20522 neu in einen Hofraum- und Gartenzone geändert wurde, auf 
welcher Kleinbauten zulässig sind. 
 
Beschluss: 
://: Die Versammlung beschliesst mit 76 Ja-Stimmen zu 13 Nein-Stimmen und 31 Enthaltungen die Parzelle 

20522 in der Wohnzone 2 zu belassen.  
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Gewerbezone Meiersboden 

 hat festgestellt, dass in Meiersboden zwei Gewerbezonen aufgeführt sind. Aus seiner Sicht gibt es 
in diesem Gebiet kein verfügbares Gewerbeland. Er erkundigt sich, ob es bei diesem Zonen darum geht, dass der 
Kanton bauen kann, was er will, oder was genau geplant ist. Was will man dort machen? 
Dominik Rüegg erläutert, dass in Meiersboden keine neuen Einzonungen gegeben hat. Die Zone für öffentliche 
Bauten und Anlagen, wie auch die Gewerbezone, gibt es heute schon. Die Gewerbezone wurde jedoch von der 
heutigen Gewerbe- und Mischzone mit einem möglichen Wohnanteil von 40 % in eine reine Gewerbezone um-
klassiert. Da diese Gegend nicht prädestiniert ist, um weiteren Wohnraum zu erstellen. Der Wechsel in die reine 
Gewerbezone trägt dazu bei, die Wohnbauzonen zu reduzieren. Die Möglichkeit von Gewerbeflächen ist in der 
Gemeinde beschränkt und soll deshalb erhalten bleiben. 

 stellt den Antrag, die Zone auf den Parzellen 20491, 20497, 21082 und 21088 als Gewerbe- und 
Mischzone zu belassen. Eine Anpassung in eine reine Gewerbezone hat Auswirkungen auf die bestehenden 
Wohnbauten. Die Stadt Chur müsste Land für das Gewerbe zur Verfügung stellen. 
Caterina Ventrici fügt an, dass bestehende Wohnbauten eine Besitzstandsgarantie haben. 
Aus Sicht von  ist es im Sinne der Gemeinde Churwalden, die betroffenen Parzellen in die Gewerbe-
zone umzuteilen. Dafür besteht die Möglichkeit in anderen Bereichen Wohnzonen zu erhalten und nicht auszo-
nen zu müssen.  
 
Beschluss: 
://: Die Antrag von  wird mit 78 Nein-Stimmen zu 19 Ja-Stimmen und 23 Enthaltungen abgelehnt. 
 
 
Zonenplan und Genereller Gestaltungsplan Malix / Brambrüesch / Spinas 
Die Präsidentin zeigt auf, dass auf der Parz. 30256 aufgrund der Mitwirkung eine Anpassung auf die Kernzone A 
erfolgt ist. Diese Anpassung wird von der Versammlung zur Kenntnis genommen. 
Es ergeben sich keine weiteren Wortmeldungen zum Zonenplan und Generellen Gestaltungsplan Malix/Bram-
brüesch/Spinas. 
 
 
Zonenplan und Genereller Gestaltungsplan Churwalden 
Die Vorsitzende gibt bekannt, dass vor der Gemeindeversammlung zu Traktandum 2 von  ein 
schriftlicher Antrag eingegangen ist. Dieser Antrag ist mit der Bitte um Verlesung durch die Gemeindepräsiden-
tin verbunden. 
 
Beschluss: 
://: Auf Nachfrage durch die Vorsitzendenden zeigt sich die Stimmbürgerschaft mit der Verlesung die Gemein-

depräsidentin mit grossem Mehr einverstanden. 
 
 
Antrag  

 welche an der heutigen Gemeindeversammlung als stimmberechtigte Person persönlich anwe-
send ist, hat vorab einen schriftlichen Antrag eingereicht. Dieser wird auf ihr Wunsch hin, von der Gemeinde-
präsidentin verlesen: 
«Ich beantrage an der Gemeindeversammlung, die Parzelle 21278 innerhalb der Bauzone zu belassen und darauf 
zu verzichten, diese der Hofraum- und Gartenzone zuzuweisen.» Begründet wird dieser Antrag wie folgt: «Ich 
bin Eigentümerin der Parzelle Nr. 21020 sowie Nr. 21278 in Churwalden. Ich bewohne die Parzelle Nr. 21020 
selbst bzw. mein Wohnhaus befindet sich auf dieser Parzelle an der Adresse Pradafänzerwäg 8. Die Parzelle Nr. 
2128 befindet sich unmittelbar angrenze an meine andere Parzelle und soll nun im Rahmen der Ortsplanungs-
revision ausgezont und neu der Zone Hofraum und Garten zugewiesen werden. Die beiden Parzellen befinden 
sich nicht ausserhalb des Siedlungsgebietes, sondern in unmittelbarer Nachbarschaft der Talstation des Skiliftes 
Pradaschier und in unmittelbarer Nähe der dichten Besiedlung im Gebiet Pradafenz.  
Die Gemeinde hat dargelegt, dass verdichtetes Bauen ein Ziel der Ortsplanungsrevision ist und das insbesondere 
Erstwohnungssitze entstehen sollen. Nun interessiert sich eine einheimische Familie mit Kindern dafür, meine 
Parzelle Nr. 21278 käuflich zu erwerben, um auf dieser Parzelle ein Einfamilienhaus bauen zu dürfen. Damit ist 
nachgewiesen, dass eine ansässige Familie mit Kindern einen Erstwohnungssitz bauen möchte. Ich bedanke 
mich für die Zustimmung zu meinem Antrag.» 
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Dominik Rüegg erläutert, dass die Parzelle heute in der Wohnzone 3 eingeteilt ist und neu auf eine Hofraum und 
Gartenzone geändert wird. Die Parzelle befindet sich am Rand des Siedlungsgebietes und wird heute als Garten 
genutzt, weshalb die Parzelle nicht der Landwirtschaftszone zugewiesen wurde. Dies ist eine Parzelle, die zur 
Reduktion der Bauzonen beiträgt. Wichtig ist auch, dass ein Bau auf dieser Parzelle aufgrund der Wohnzone 3 
erfolgen muss, d.h. 80 % der Ausnutzung nötig ist, was einem Mehrfamilienhaus entspricht. 
 

 fragt nach, ob das Land wirklich verkauft werden soll.  bestätigt, dass 
ein Verkauf der Parzelle an eine Familie geplant ist, damit diese dort ein Haus bauen können. 

 möchte wissen, ob es richtig ist, dass auf dieser Parzelle kein Einfamilienhaus gebaut werden kann. 
Dominik Rüegg erläutert, dass auf einem Grundstück in der Wohnzone 3 mit einer Fläche von rund 700 m2 bei-
spielsweise ein Mehrfamilienhaus mit 4 Wohnungen mit einer Grösse von rund 100 m2 gebaut werden müsste, 
damit die Mindest-Ausnützung erfüllt ist. 
 
Beschluss: 
://: Die Versammlung lehnt mit 54 Nein-Stimmen, zu 25 Ja-Stimmen und 44 Enthaltungen den Antrag von 

 ab. 
 
 
Zum Zonenplan und Generellen Gestaltungsplan Parpan/Stettli/Unter em Tschugga wie auch den Generellen 
Erschliessungsplänen Verkehr Malix und Churwalden/Stettli und dem Generellen Erschliessungsplan Ver- und 
Entsorgung Brambrüesch gibt es aus der Versammlung keine Anträge oder Fragen. 
 
Antrag für Schlussabstimmung: 
Für die Schlussabstimmung beantragt die Vorsitzende den folgenden Planungsmitteln – unter Berücksichti-
gung der vorgängig beschlossenen Anpassungen (Baugesetz Art. 10 und Art. 40 sowie Zonenplan Passugg Parz. 
20522) – zuzustimmen: 
­ Teilrevision Baugesetz 
­ Zonenplan und Genereller Gestaltungsplan 1:2000 Malix / Brambrüesch / Spinas 
­ Zonenplan und Genereller Gestaltungsplan 1:2000 Churwalden 
­ Zonenplan und Genereller Gestaltungsplan 1:2000 Parpan / Stettli / Unter em Tschugga 
­ Zonenplan 1:2000 Passugg / Kreuz / Lax / Oberhus-Patnia-Egga 
­ Genereller Erschliessungsplan 1:2000 Verkehr Malix 
­ Genereller Erschliessungsplan 1:2000 Verkehr Churwalden/Stettli 
­ Genereller Erschliessungsplan 1:2500 Ver- und Entsorgung Brambrüesch 
 
Beschluss: 
://: In der Schlussabstimmung stimmt die Versammlung der Teilrevision des Baugesetzes und den Planungsmit-

teln mit den vorgängig beschlossenen Anpassungen (Baugesetz Art. 10 und Art. 40 sowie Zonenplan Passugg 
Parz. 20522) mit 108 Ja-Stimmen zu 4 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen zu. 

 

 

03. Orientierungen 
 
Tempo 30 
Gemeindevorstandsmitglied Franz Burtscher informiert über die weiteren Schritte betr. Tempo 30: 
• Erhalt des, vom Kanton in Auftrag gegebenen, Lärmschutzprojektes (LSP) für die Julierstrasse ca. März 2025 
• Zusammenführen der beiden Projekte "Gemeindegebiet Churwalden" und "LSP" 
• Mitwirkungsveranstaltung betreffend Projekt "Gemeindegebiet Churwalden" 
• Auswertung der Mitwirkungsveranstaltung sowie der LSP 
• amtliche Auflage LSP durch den Kanton ca. Juni 2025 
• öffentliche Infoveranstaltung über die geplante Umsetzung ca. Juni/Juli 2025 
• Beschlussfassung im Gemeindevorstand Herbst 2025 
• voraussichtliche Ausführung/Umsetzung 2026 
 

 erkundigt sich, wer im Komitee ist? Franz Burtscher erläutert, dass er, Sacha Theus, 
Jasmine Said Bucher und Franco Battaglia in der Arbeitsgruppe mitarbeiten. 
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Gemeindevorstandsmitglied Sacha Theus informiert über die folgenden vier Themen aus seinem Departe-
ment: 
 
Jochwäg 
Trotz frühzeitiger Planung, Auftragsvergabe und Ermahnungen wurde der Deckbelag am Jochwäg in diesem 
Jahr nicht mehr eingebaut. Der Einbau ist nun für 2025 geplant. In Bezug auf die dadurch entstanden Mehrkos-
ten prüft die Gemeinde rechtliche Möglichkeiten. 
 
Quellschutzmassnahmen Allegra und Cartschinsweg Malix 
Die Arbeiten zu den Quellschutzmassnahmen Allegra Malix inklusive den privaten Vorplätzen sowie die Erneu-
erung des Cartschinswegs wurden in diesem Herbst nach zwei Jahren Bauzeit abgeschlossen. Zurzeit prüft die 
Gemeinde noch Optimierungsanpassungen an den Stellplatten, um die Durchfahrt der Landwirtschaftsfahr-
zeuge zu verbessern. 
Die bergseitigen Stellplatten waren eine Auflage seitens des Amts für Natur und Umwelt ANU in Sachen Anfor-
derungen an den Quellschutz. Das Wasser von der Strasse darf nicht über die Schulter entwässert werden, son-
dern muss bergseitig abgeführt werden. 
 
Wasserversorgung Grundwasserpumpwerk Gruoben Parpan 
Die Erneuerungsarbeiten im Grundwasserpumpwerk Gruoben und an der Elektrozuleitung sind planmässig 
abgeschlossen worden und das Werk ist in Betrieb. 
 
Wasserversorgung Ausbau Wasserboden Malix 
Die erste Etappe des Ausbaus Wasserbodens Malix - mit der Verbindung bis Spina und dem Bau des neuen pri-
vaten Kanalisationsanschlusses Spina - ist im Bau. Die für 2024 geplanten Arbeiten sollten in den nächsten 
Wochen abgeschlossen werden. Im Frühling des nächsten Jahres geht es mit dem Bau der Pumpstation, der 
Sanierung der Quellfassungen sowie den Verbindungsleitungen weiter. 
 
Die Vorsitzende informiert über Folgendes:  
 
Kultur 
Am 26. Oktober 2024 hat im Rest. Stätzerhorn in Parpan der 2. öffentliche Kulturobig zum Thema «Lawinenwin-
ter 1984» stattgefunden. Der nächste Kulturobig findet im Frühjahr 2025 in Brambrüesch statt. Im Rahmen des 
Projektes «Dorfführungen» hat am 18.10.2024 in Churwalden eine erste Probeführung stattgefunden. 
 
Demission Schulrat (Wahlkreis Churwalden) 
Für die per 31.07.2024 zurückgetretene Nicole Brunold-Kilchmann wurde am 22.09.2024 neu Katrin Brasser in 
den Schulrat gewählt  
 
Personelles 
Austritte: 
Jasmin und Roberto Deragisch, Jugendarbeiter, per 31.08.2024 
Urs Küng, Förster, per 31.08.2024 
Jan Gubelmann, Mitarbeiter Werkdienst, per 30.09.2024 
 
Eintritte: 
Adrian Lenz, Sachbearbeiter Sekretariat Bauamt, per 01.08.2024 
Nicola Steiner, Jugendarbeiter, per 01.09.2024 
Dominik Bigger, Mitarbeiter Werkdienst, per 01.09.2024 
Lukas Brunold, Vorarbeiter und Mitarbeiter Werkdienst, per 01.10.2024 
Timo Wattinger, Förster, per 01.11.2024 
 
Nächster Gemeindeversammlungstermin: 
05. Dezember (Budget 2025 und Orientierung Totalrevision Gemeindeverfassung) 
 

 

04. Verschiedenes und Umfrage 
 
Keine Anmerkungen. 
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Nachdem auf eine entsprechende Frage der Präsidentin aus formeller Sicht keine Einwände gegen die Versamm-
lungsführung erhoben werden, schliesst sie die Versammlung um 22:30 Uhr.  
 
Abschliessend dankt sie der Planungskommission und Behördenmitgliedern für ihre Arbeit und den Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürgern für die Mitwirkung und Rückmeldungen. Den Anwesenden Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger dankt sie für das Erscheinen und lädt alle zu einem kleinen Umtrunk ein.  
 

 
Für die Richtigkeit dieses Protokolls 
 
Die Präsidentin Assistentin des Gemeindeschreibers 
 
 
 
Karin Niederberger Yvonne Bischofberger 




